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| ZUSAMMENHANGE

Namibia ins Paradies?

Am 1. April begann - vorerst blutig - fiir
Namibia die Ubergangszeit, die in die Unab-
hingigkeit der einstmals zu Kaiser-Deutsch-
land gehorenden und seit dem Ersten Welt-
krieg von Stidafrika verwalteten Kolonie
miinden soll. Der Unabhidngigkeitsprozess
stiitzt sich auf die Resolution 435 der Verein-
ten Nationen (UNO).

Schweizer fiir medizinische Betreuung
verantwortlich

In dieser Resolution vom 29. September
1978 heisst es unter anderem: «. .. (Der
Sicherheitsrat) wiederholt erneut, dass es
sein Ziel ist, den Riickzug der widerrecht-
lichen stidafrikanischen Verwaltung aus
Namibia und die Ubertragung der Macht
auf das Volk von Namibia mit Unterstiit-
zung der Vereinten Nationen . . . zu errei-
chen; ... beschliesst, unter seiner Autoritit
eine Unterstiitzungseinheit der Vereinten
Nationen fiir die Ubergangszeit (UNTAG)
fiir einen Zeitraum von hochstens zwolf
Monaten zu schaffen, die den Sonderbeauf-
tragten des (UNO-)Generalsekretirs bei der
Erfiillung des ihm . . . erteilten Auftrags
unterstiitzt, das heisst bei der Gewéhrlei-
stung der baldigen Unabhéngigkeit Nami-
bias durch freie Wahlen unter der Aufsicht
und Kontrolle der Vereinten Nationen . . .

Die 4650 Mann starke UNO-Truppe und
weitere etwa 2000 UNO-Funktionére wer-
den medizinisch von einer schweizerischen
Sanitdtseinheit betreut.

Ein Teil von Resolution 435 ist das «Do-
kument 15287» des Sicherheitsrates vom

12. Juli 1982. Darin heisst es unter anderem,
es sollen Wahlen fiir eine Verfassungge-
bende Versammlung veranstaltet werden,
die eine Verfassung fiir das unabhéngige
Namibia verabschiedet. «Die Wahl ist
geheim; fiir diejenigen, die weder lesen noch
schreiben kénnen, wird gesorgt. Die Verfas-
sunggebende Versammlung wird eine Ver-
fassung verabschieden, und zwar durch
Zweidrittelmehrheit.»

Mit dem Beginn der Ubergangszeit erlosch
der bisherige Anspruch der Siiddwestafrikani-
schen Volksorganisation (Swapo), die allei-
nige Vertreterin der namibischen Volker zu
sein. Swapo ist «eine Partei unter mehre-
ren», das heisst, der Generalsekretdr der
UNO, Perez de Cuellar, und seine Beamten
miissen alle politischen Parteien in Namibia
gleichermassen behandeln.

-vember dieses Jahres angesetzt. (Namibia ist

Der «Reiter von Siidwest» in Windhuk. (Bild jb)

Friihestens im November 1990

An die 50 politische Parteien wollen, einzeln
oder in Koalition, Kandidaten fiir die Wah-
len zur Verfassunggebenden Versammlung
stellen. Diese Wahlen sind auf den 1. No-

flichenmaéssig zwanzigmal grosser als die
Schweiz. Die Bevolkerung besteht aus elf
ethnischen Gruppen. Von den 1,2 Mio Ein-
wohnern sind 72 000 Weisse.)

Heute steht noch nirgendwo geschrieben,
dass die Swapo auf Anhieb eine Zweidrittel-
mehrheit erzielen wird und so Namibia die
Verfassung diktieren kann. Erst wenn die
Verfassung, das Grundgesetz, steht, erlangt
Namibia die Unabhéngigkeit. Das diirfte
frithestens im November 1990 der Fall sein.
Bis dahin sollte der Grossteil der kubani-
schen Soldnersoldaten das benachbarte
Angola verlassen haben. Am vergangenen
22. Dezember hatten sich Stidafrika und
Kuba/Angola in New York dahin geeinigt,
dass der Unabhéngigkeitsprozess fiir Nami-
bia gekoppelt ist mit dem Abzug der offiziell
50 000 Kubaner aus Angola. Die Kubaner
halten dort seit 1974 die marxistische Regie-
rung der Volksbewegung (MPLA) an der
Macht.

Gleichzeitig verringert aber auch Siidafrika
seine militdrische Prdsenz in Namibia, und
zwar bis zu den Wahlen zur Verfassungge-
benden Versammlung auf 1500 Mann. Bis
dahin haben die Kubaner ihren Angola-
Bestand um die Halfte, auf 25 000 Mann
reduziert und sich bis zum 13. Breitengrad,
der Angola «teilt», zuriickgezogen. Im Okto-
ber 1990 sollten noch 12 000, am 1. Novem-
ber 1991 keine Kubaner mehr in Angola ste-

hen.

Faustpfinder der Siidafrikaner

Stidafrika wird auch in Zukunft ein wichti-
ges Wort im unabhingigen Namibia mitzu-
reden haben. Die Siidafrikaner haben in den
vergangenen zehn Jahren eine gut gedrillte
namibische Territorialarmee von 35 000
Mann auf die Beine gestellt. Diese diirften
ihre Waffen — nach dem blutigen Auftakt —
iberhaupt erst abgeben, wenn die 8700
Swapo-Kampfer in Angola vor dem Grenz-
iibertritt demobilisiert worden sind.

Selbst wenn die Swapo aus den Wahlen zur
Verfassunggebenden Versammlung und spa-
ter aus den allgemeinen Parlamentswahlen
als Sieger hervorgeht und die Regierung in
Windhuk stellt, diirfte sie bald einmal mer-
ken, dass sie nicht an die Macht gekommen
ist. Siidafrika behilt wirtschaftlich und mili-
tarisch den Fuss in der Tiir:

Walfischbucht, etwa 300 km siidwestlich von
Windhuk gelegen, gehort zur Kapprovinz,
das heisst zu Siidafrika. Der 1124 km? mes-
sende Flecken (25 000 Einwohner) ist die
Festung am Atlantik, von welcher aus Nami-
bia kontrolliert werden kann. Es ist der ein-
zige Tiefseehafen, in dem die namibische
Fischindustrie konzentriert ist und 90 % des
Aussenhandels umgeschlagen werden. Liide-
ritz wére ein Alternativhafen, der sich aber
nur mit etlichen Milliarden an Investitionen
zum Tiefseehafen ausbauen liesse.

Aus Pretoria verlautete schon, sofern in
Windhuk eine freundliche Regierung
amtiere, liesse «man» mit sich reden . . .
Auch nach der Unabhingigkeit fiihrt der
Weg nicht direkt ins Paradies.

Jacques Baumgartner



	Zusammenhänge

